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Sehr geehrter Herr Lindenau, 

mit Schreiben vom 15.09.2016 haben Sie die AG VPA über das Schreiben des Bundesministers für 

Verkehr und digitale Infrastruktur an den Vorsitzenden der Ständigen Konferenz der Innenminister 

und -senatoren der Länder vom 01.07.2016 informiert, in dem Herr Bundesminister Dobrindt an-

regt, die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und der Polizei zu in-

tensivieren, um dem Gefährdungsrisiko durch verbotswidriges Parken von Lkw an Autobahnen wir-

kungsvoll entgegen zu treten. 

Aufgrund der bewährten Zusammenarbeit der AG VPA mit dem BAG wurde 

vereinbart, die Thematik im Rahmen der Frühjahrssitzung der AG VPA am 

11./12.01.2017 aufzugreifen. Der Vorsitzende wird anschließend über das wei-

tere Vorgehen berichten. 
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Ich möchte darauf hinweisen, eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und BAG 

bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs das von Herrn Bundesminister Dobrindt angeführte 

Problem des Parkens außerhalb der gekennzeichneten Flächen der Autobahnparkplätze nicht zu 

lösen vermag.  

Die LKW-Fahrer/innen sehen sich regelmäßig dem Konflikt ausgesetzt, dass sie die Verkehrssi-

cherheit entweder durch das verbotswidrige Parken an Autobahnen oder durch eine Nichteinhal-

tung der Sozialvorschriften im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten gefährden.  

Solange dem stetigen Anstieg des gewerblichen Güterverkehrs nicht durch eine maßgebliche Er-

weiterung der Kapazitäten der Park- und Rastanlagen an Autobahnen Rechnung getragen wird, 

werden Kontrollen das Problem lediglich verlagern.  

Vor dem Hintergrund der polizeilichen Kontrolle von Großraum und Schwertransporten hat sich die 

Innenministerkonferenz bereits am 13.02.2006 in einem Umlaufbeschluss mit der Thematik befasst 

und den damaligen Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung um die Einleitung ent-

sprechender Schritte zur Abhilfe gebeten. Hierzu wurde der damalige Bundesminister Tiefensee 

sowohl am 10.03.2006 als auch am 19.12.2007 von den jeweiligen Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz angeschrieben.    

Die Schreiben der Innenministerkonferenz und den zugrunde liegenden Umlaufschuss sowie die 

Antwort des Bundesministers habe ich zu Ihrer Information beigefügt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Simon 
  
 
 
 

 


